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AHV/IV 1998
Die Leistungen
Die Leistungen der AHV und IV wurden letztmals auf 1997 der Lohn- und Preis-

entwicklung angepasst und haben daher auf 1998 grundsätzlich keine Änderung
erfahren.

/Wofiaf//cüe Renten t/er AHV//V (bei voAAer Be/fragsdauer)
Erst nach 7 0. AHV-7?ev/s/on berechnete Mindestens Höchstens

• /nd/Vidue/7e Renten; Fr. 995.- Fr. 7990.-
• I/Vitwen-/Wifwerrenten: Fr. 796.- Fr. 7592.-
• K/nder-/Waisenrenten; Fr. 398.- Fr. 796.-

ßere/ts vor 70. AHV-Rev/'s/on /7997J berechnete

• Einze/renfen Fr. 995.- Fr. 7990.-
• Ehepaarrenten Fr. 7493.- Fr. 2985.-
• Zusatzrenten Fr. 299.- Fr. 587.-
• Einfache Kinder-/Waisenrenten Fr. 398.- Fr. 796.-
• Doppe/Kinder-/Vo//waisenrenten Fr. 597.- Fr. 7 794.-

Monat/iche Hi/f/osenentschäd/gung
Sei /-//7/7os/gFce/t • /eichten Grades /nur /V) Fr. 7 99.-

• m/'tt/eren Grades /AHV und /V) Fr. 498.-
• schweren Grades /AHV und 7 V) Fr. 796.-

Bereits vor der 10. AHV-Revision berechnete Leistungen werden grundsätzlich
• bei einer Anpassung wegen Änderung der persönlichen Verhältnisse,
• jedoch spätestens auf Januar 2001
nach den Vorschriften der 10. AHV-Revision umgerechnet. Unverändert bleiben
Einzelrenten von Alleinstehenden, die nie verheiratet waren.

Anmeldung
für Leistungen der
AHV/IV

Wie bei anderen Versicherungen, so

müssen auch die Leistungen der
AHV/IV durch Anmeldung geltend ge-
macht werden, kennen doch die Aus-

gleichskassen weder die Adressen der
Versicherten noch deren persönliche
Verhältnisse (Zivilstand, Kinder, Aus-

landwohnsitz, gewünschte Zahlungs-
adresse usw.), die für die richtige Be-

rechnung und Auszahlung der Leistun-

gen erforderlich sind.

Leistungen der AHV sind bei der

Ausgleichskasse, bei der zuletzt Beiträge
bezahlt wurden, anzumelden. Für Lei-

stungen der IV ist die IV-Stelle des

Wohnkantons zuständig.
Anmeldeformulare können bei den

Ausgleichskassen oder den AHV-Zweig-
stellen in den Gemeinden bezogen wer-
den. Dort erhalten Sie auch weitere
Auskünfte und besondere Merkblätter.

Abkürzungen
AHV A/ters- und H/nfer/assenen-

l/ers/cberung

/V /nva/iden-Versicherung
E£ £rgonzungs/e/sfungen

zu AHV//V

Ergänzungsleistungen 1998
Die Neuerungen
Auf 1998 ist die 3. Revision des Bun-
desgesetzes über die Ergänzungslei-
stungen in Kraft getreten. Die Neue-

rungen können den Versicherten ge-
zielte Verbesserungen, vereinzelt aber
auch Reduktionen bringen, wie der fol-
gende Überblick zeigt:

Neuerungen
bei der Berechnung
der periodisch
ausgerichteten EL

Wesentliche Elemente der Berechnung
der periodischen EL, die monatlich zur
Deckung des Lebensunterhaltes ausbe-

zahlt werden, wurden durch die 3. EL-

Revision neu geregelt.
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• Lebensbedarf statt Einkommensgrenze
•Verzicht auf Anrechnung von Selbst-

behalt für Mietzins
Bisher wurden EL-Ansprüche im

Einzelfall nach sogenannten Einkorn-

mensgrenzen berechnet, die den über
die EL gewährleisteten Lebensbedarf
definierten. Die EL entsprach der Diffe-
renz zwischen den anwendbaren Ein-

kommensgrenzen und dem Saldo aus

anrechenbaren Einkommen und Ver-

mögen sowie anerkannten Abzügen.
Für den Mietzins wurde zudem ein
Selbstbehalt von Fr. 800.- für Allein-
stehende beziehungsweise Fr. 1200.-
für Ehepaare angerechnet, was aufwen-

dig zu berechnen und für die Versi-
cherten schwer nachvollziehbar war.

Neu entspricht die Et im Einze/fa// der
D/Yferenz zwischen der) anrechenbaren
Einnahmen und Vermögen sowie den

durch den febensbedarf erhöhten Aus-

gaben. Der gesefz//cb gewöbr/e/stete
Eebensbedarf ist differenziert festge/egt
und beträgt /bbr/icb für
Aüeinstebende Fr. 7 6 290.-
Ehepaare Fr. 24 435.-
die ersten beiden Kinder y'e Fr. S 545.-
für zwei weitere Kinder /e Fr. 5 700.-
für /edes weitere Kind y'e Fr. 2 850.-
Der im Einze/fai/ zutreffende Eebens-

bedarf wird bei der EE-ßerecbnung den

übrigen Ausgaben zugerechnet, wobei
Kein Se/bstbeha/f für Mietkosten mehr

aufgerechnet werden muss.
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Die neue EL-Berechnung wirkt sich
kaum auf die einzelnen EL aus, da der
Lebensbedarf den früheren Einkorn-

mensgrenzen ohne Selbstbehalt für die
Miete entspricht.

Der Vorteil der neuen Regelung liegt
in einer Vereinfachung, durch welche
die EL-Berechnung für die Versicherten
leichter verständlich und besser nach-
vollziehbar werden dürfte.

Wechsel vom Netto- zum
Bruttomietzins
Bisher wurde der Mietzinsabzug durch
Nettomietzins, Nebenkostenpauschale
und Selbstbehalt bestimmt und war auf
11200 Franken für Alleinstehende und
12600 Franken für Ehepaare begrenzt.

Künft/g w/'rd der M/etz/'/isabzug ohne

Anrechnung e/'nes 5e/bsfbeha/fes auf-

grund von ßruttom/'etz/'ns und effeF-

t/'ven NebenFosten berechnet. D/'e /Can-

tone ßern und ßase/-5tadf führen d/'e

neue /W/'efz/'nsberecbnung erst ah 7 999
e/n. Der max/'ma/e /W/'etz/'nsabzug /st

neu auf 72 000 FranFen für
/4//e/bstehende bez/ehungswe/se auf
73 000 Franken für Ehepaare begrenzt.

Die neue Mietzinsanrechnung kann im
Einzelfall
• bei eher tiefen Mieten und hohen

Nebenkosten zu einer Erhöhung der
EL führen,

• bei durchschnittlichen Mieten und
Nebenkosten oder bei Überschreiten
des maximalen Mietzinsabzuges eine

geringe oder keine Änderung der EL

bewirken,
•bei tiefen Nebenkosten und eher

höherer Miete zu einer Reduktion der
EL führen.
Die Vorteile der neuen Regelung be-

stehen in einer besseren Berücksichti-

gung der tatsächlichen Mietkosten und
in einer wesentlich transparenteren EL-

Berechnung.

Bewertung selbstbewohnter
Liegenschaften
Bisher wurde der nach Abzug der

Hypotheken verbleibende Wert einer
selbstbewohnten Liegenschaft dem
übrigen Vermögen voll zugerechnet.
Ein EL-Anspruch wurde zudem durch
den zum Einkommen zählenden Ei-

genmietwert einer Liegenschaft einge-
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schränkt oder ausgeschlossen, was der
Funktion des Wohneigentums als Teil
der Selbstvorsorge widersprach.

Neu w/'rd nur nocb der 75 000 Fran/cen

übersfe/gende Wert e/'ner se/bst-

bewohnten f/'egenscbaff dem Vermö-

gen zugerechnet.

£/nze/ne /Cantone /assen e/'nen erhöhten

Fre/betrag zu. Der /Canton Fess/'n

gewährt hypotbe/car/scb gesicherte
Vorschüsse ansfe//e des Fre/'betrages für
se/bstbewohnte f/'egenschaften.

Die neue Liegenschaftsanrechnung
kann im Einzelfall
• eine allfällige Erhöhung bereits lau-

fender EL bedeuten, oder
• zu neuen EL-Ansprüchen führen, wenn

dank der reduzierten Vermögensan-
rechnung die wirtschaftlichen Grenzen
für die EL unterschritten werden.
Der Vorteil der neuen Regelung liegt

darin, dass die Folgen der Anrechnung
des fiktiven Eigenmietwertes gemildert
werden und damit ein längeres Ver-
bleiben in der eigenen Liegenschaft
möglich ist, wie es der Funktion
des Wohneigentums im Rahmen der

Selbstvorsorge entspricht.

Wegfall des Abzuges für
allgemeine Schuldzinsen
Bisher konnten in etwa 1 Prozent aller
EL-Fälle ausser Hypothekarzinsen auch
allgemeine Schuldzinsen vom Einkorn-
men abgezogen werden.

Neu Fann e/n 5cbu/dz/nsabzug nur
noch für F/ypofhe/carschu/c/en gewährt
werden.

Der Wegfall des Schuldzinsabzuges
kann in wenigen Fällen zu Reduktion
oder Wegfall einer EL führen. Betroffe-
nen Versicherten stehen nötigenfalls
die örtlichen Stellen von Pro Senectute
oder Pro Infirmis zur Beratung und zur
Mithilfe bei einer allfälligen Schul-
densanierung zur Verfügung.

Wegfall des Abzuges
für private Lebens-, Unfall- und
Invaliditätsversicherung
Bisher konnten Alleinstehende bis 300
Franken, Ehepaare bis 500 Franken für
private Lebens-, Unfall- und Invali-

ditätsversicherung abziehen, was je-
doch in den letzten Jahren nur noch in
wenig Fällen zur Anwendung kam und
durchschnittlich lediglich 205 Franken

pro Jahr ausmachte.

Neu w/'rd Fe/n Abzug für pr/Vate £e-

bens-, f/nfa//- und /nva/Zd/tätsvers/che-

rung mehr gewährt. E/n Vers/'cherungs-

abzug /'st nur noch für ob//gator/sche

Soz/ä/vers/'cherungsbe/'träge mög//'ch.

Die neue Regelung ist insbesondere
durch die erweiterten Leistungen der

obligatorischen Krankenversicherung,
welche auch Nichtberufsunfälle ab-

deckt, begründet. Die Leistungen nach
KVG gewährleisten zusammen mit den
EL eine einfache und zweckmässige
Versorgung, so dass zusätzliche private
Versicherungen nicht mehr notwendig
sind.

Neuerungen bei der
Vergütung ungedeckter
Krankheits- und
Behinderungskosten
Grundsatz:
Vor Inkrafttreten des neuen Kranken-
Versicherungsgesetzes (KVG) musste im
Einzelfall abgeklärt werden, ob und wie
EL-Berechtigte krankenversichert wa-
ren, was oft zu Verzögerungen führte.

Ober d/'e Ff Fönnen auf Anfrag nofwen-

d/ge Fran/che/ts- und ßeh/'nderungs-

Fosfen, d/'e n/'chf durch andere Vers/'-

cherungen gedecFt s/'nd, vergütet
werden, so Insbesondere

• Se/bstbeha/te und Franch/'sen an d/'e

KranFenvers/'cherung b/'s 830 FranFen

/'m Jahr,

• Kosten für F//7fsm/tte/, für F//'/fe, Pf/ege

und Betreuung zu Hause oder /'n

Fagesstäften,

• Zabnbehand/ungsFosten,

• Kosten für ärzt//'ch verordnete Kuren,

£rbo/ungsaufentba/te und für

/ebensnotwend/ge D/ät.

D/'e Vergütung höherer Kosten, /'nsbe-

sondere für Zahnbehand/ungen über

3000 FranFen, setzt e/'nen vorgäng/g
genehmigten Kosfenvoransch/ag

voraus.
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Ein Antrag mit Belegen ist nötig, weil die

EL-Organe nicht wissen, welche Krank-
heits- oder Behinderungskosten im Ein-
zelfall allenfalls entstehen, die nicht an-
derweitig gedeckt werden können.

Umfang der Vergütung
ungedeckter Krankheits- und
Behinderungskosten
Bisher erfolgte die Vergütung nur im
Rahmen einer «verfügbaren Quote»,
soweit der zulässige Gesamtanspruch
nicht bereits durch periodische EL aus-

geschöpft war. Dies führte insbesonde-
re für Versicherte mit hoher periodi-
scher EL zu einer entsprechend gerin-
gen Quote.

Kûnft/g können /Cran/che/ts- und ßeh/n-

c/erungskosfen u/iabbäng/g von den

monod/'cben Et vergütet werden,
und zwar für

• zu Hause /ebende /W/e/nsfebende

b/'s 25 000 franken /m /abr
• zu Hause /ebende Ehepaare

b/'s 50000 franken /m /abr
• /n e/'nem He/m /ebende Personen

b/'s 6000 franken /'m /abr

Die neue Regelung gewährleistet die

Gleichbehandlung der Versicherten
unabhängig von den individuellen pe-
riodischen EL. Da die Kosten für Kran-

kenpflege und Betreuung in Heimen in
den Heimtaxen eingeschlossen sind,
wurde für «heimfremde» Kosten eine

geringere Quote festgelegt.

Prämienverbilligung
für EL-Berechtigte
Nach Krankenversicherungsgesetz
müssen die Kantone die Prämien der

obligatorischen Krankenversicherung
von Personen in wirtschaftlich be-
scheidenen Verhältnissen gezielt ver-
billigen. Die Prämienverbilligungssy-
steme der Kantone sind unterschied-
lieh ausgestaltet, was zu Koordina-
tionsproblemen zur bundesrechtlichen
EL-Regelung führte, die schwer ver-
standen wurden.

Der Einbezug der Prämienverbilli-
gung in die EL-Berechnung gewährlei-
stet in allen Kantonen eine einheitliche
Beteiligung an den Krankenversiche-
rungsprämien der EL-Berechtigten und
vermeidet Koordinationsprobleme mit

Neu w/'rd e/'ne aufgrund der Präm/'en

der teuersten Reg/'on /'edes /Cantons

berechnete, vom Bund füry'eden Kanton

festge/egte Durcbscbn/'ttspräm/'e be/' der

EE-ßerecbnung zum Eebensbedarf

b/'nzugereebnet.

Wenn das massgeb//'cbe E/'nkommen

den EE-Eebensbedarf e/'nscb//'ess//'cb der

kantona/en Durcbscbn/'ttspräm/'e n/'ebt

übersteigt, besteht Anspruch auf d/'e

vo//e Durcbscbn/'ttspräm/'e der

/Crankenvers/'cberung, d/'e ansfe//e der

kantona/en Präm/'enverb/7//'gung /'n den

me/'sten /Canfonen geme/'nsam m/'t der
EE ausbezab/t w/'rd.

l/ers/cberte m/'t Anspruch auf
Präni/env'erb/7//gung nach EE-Cesetz

haben Anspruch auf Vergütung
a//fc7///ger ungedeckter Krankbe/fs- und

ßeb/'nderungskosten /'m ßabmen des EE-

Gesetzes ('s/ehe oben,).

den unterschiedlichen kantonalen Sy-

stemen der Prämienverbilligung.

Was ist zu unternehmen
Umrechnung laufender
monatlicher EL

Bereits vor 1998 laufende periodische
EL werden grundsätzlich von Amtes

wegen umgerechnet. Die notwendigen
Angaben, z.B. über Mietnebenkosten,
werden bei den Versicherten direkt
erhoben, soweit dies nicht bereits ge-
schehen ist.

Vergütung von Krankheits- oder
Behinderungskosten
Die Vergütung ungedeckter Krankheits-
oder Behinderungskosten kann wie
bisher durch Einreichen der Original-
belege bei der zuständigen EL-Stelle gel-
tend gemacht werden.

Neue EL-Ansprüche
Versicherte, die bisher keine EL bezo-

gen, können einen allfälligen Anspruch
durch Anmeldung bei der für den
Wohnort zuständigen EL-Stelle ver-
bindlich abklären lassen. Entscheide
über EL-Gesuche werden mit be-

schwerdefähiger Verfügung eröffnet
und in der Regel mit einem Berech-

nungsblatt belegt.

Informationen und
Meldepflicht

Zuständige EL-Stelle
Für die Entgegennahme von Anmel-
düngen sowie für weitere Auskünfte ist
• in der Regel die AHV-Zweigstelle am

Wohnort oder die kantonale Aus-
gleichskasse,

• im Kanton Zürich die Gemeindestel-
le für Zusatzleistungen zur AHV/IV,

• im Kanton Basel-Stadt das Amt für
Sozialbeiträge,

• im Kanton Genf das Office cantonal
des personnes âgées

zuständig. Bei diesen Stellen können
auch Anmeldeformulare und Merkblät-
ter bezogen werden.

Beratungsstellen
Die örtlichen Beratungsstellen von Pro
Senectute können nach dem Bundes-
recht eng mit den zuständigen EL-Stel-
len zusammenarbeiten und stehen den
Versicherten bei der Geltendmachung
von EL-Ansprüchen beratend zur Ver-

fügung.

Meldepflicht der Versicherten
Die richtige Berechnung der EL ist nur
aufgrund der individuellen Wirtschaft-
liehen und persönlichen Verhältnisse
im Einzelfall möglich. Dies setzt eine
besondere Mitwirkungspflicht der Ver-
sicherten voraus.

Wer EL beansprucht, hat den zu-
ständigen Organen die nötigen Anga-
ben zu machen. Werden wegen Verlet-

zung der Meldepflicht zu hohe EL aus-

gerichtet, führt dies zu Rückforderun-

gen. Durch umgehende Meldung aller
Änderungen der persönlichen oder
wirtschaftlichen Verhältnisse lassen
sich für Versicherte und EL-Organe un-
liebsame und unnötige Umtriebe ver-
meiden.

Schweigepflicht der EL-Organe
Alle mit der Durchführung der EL be-

auftragten Organe unterstehen einer
besonderen gesetzlichen Schweige-
pflicht, wie dies übrigens auch für die

Organe der AHV und IV gilt. Damit ist
die Vertraulichkeit der persönlichen
Daten gewährleistet.

Text vow
Dr. iur. ftwt/oif 7i#or
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Behinderte Menschen
mobilisieren für die
Gleichstellungs-
Grosskundgebung
D/e /Utagser/H/îrang ze(gt es: ße/ünderte
Menscüe« brauchen einen grî'/f/çe« Artikel
in der ßtoiüesver/ässang, der sz'e vor Dis-
krimim'erwn^ scMifct, iüre G/eicûsfei/wn,ç

/orderf und iüren Anspruch auf Zugang-
Zz'chZcezd ö/ferztZz'cher ßazzterz, AzzZa^en und

ß/zirzchtun^en sicüert. Sonst werden sz'e

noch /'ahreZazzg den czu/rezhenden TCczrnpf

um hehznderten^erechfe Gehdude und Ver-

ZcehrsmztteZ, um Zutritt zur RegeZsc/iu/e,

um ßenüfzüarkeif der gängigen Pommzznz-

Zcaft'onsmz'ZteZ, um Chancen ZnßzZdzzn^und

Arüeitswe/t führen müssen.

Im Herbst 1995 hat Nationalrat Marc
F. Suter eine parlamentarische Initiative
eingereicht, die einen solchen Gleich-
Stellungsartikel verlangt. Nun ist die
Frage im Zusammenhang mit der Re-

form der Bundesverfassung aktuell ge-
worden, die derzeit in den Eidgenössi-
sehen Räten behandelt wird. Um ihrer
Forderung Nachdruck zu verleihen,
rufen zahlreiche grosse und kleine
Behindertenorganisationen gemein-
sam zu einer Grosskundgebung in Bern
auf. Betroffene sowie Politikerinnen
und Politiker werden sich dort für das

Gleichstellungsbegehren einsetzen. Die

Veranstaltung findet statt am Samstag,

14. März 1998, 14.00 Uhr auf dem Ber-

ner Bundesplatz (13.00 Uhr Besamm-

lung Kreuzung Genfer-/Aarbergergasse,
13.30 Uhr Zug durch die obere Altstadt
zum Bundesplatz).

Aws/cün/te: ASZGO ße/iinderten-
SeZfcsfhz'Zfe Schweiz», E/fzngerstrasse 55,
3008 ßerrz, TeZ. 031 390 39 39,
Fax 031 390 39 35

Stiftungsfest von
Pro Senectute Kt. St. Gallen
Gleich einen dreifachen Grund gab es

für Pro Senectute Kanton St. Gallen, auf
den 6. Februar 1998 zu einem Stif-

tungsfest einzuladen: Der achtzigste
Geburtstag von Pro Senectute, die

Gründung einer eigenen kantonalen
Stiftung sowie der Abschluss der inter-
nen Reorganisation.

Und das Fest wurde zum Erfolg. Die

Eingeladenen kamen in grosser Zahl.
Sie konnten zufrieden zur Kenntnis
nehmen, dass Pro Senectute Kanton
St. Gallen eine vielfältige und lebendi-

ge Organisation ist, die sich mit viel En-

gagement, mit grosser Tatkraft und mit
umfassender Fachkompetenz für die

Anliegen der älteren Menschen ein-
setzt. Eindrücklich auch die Zahlen -
insbesondere diejenigen, die sich auf
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
bezogen: Insgesamt sind es über 1500

Personen, die in verschiedenen Funk-
tionen mitarbeiten und auf diese Weise

dafür sorgen, dass die älteren Men-
sehen die nötigen Dienstleistungen be-

kommen.
Die Rednerinnen und Redner brach-

ten klar ihre Wertschätzung für Pro

Senectute zum Ausdruck. Albert Eggli
dankte als Präsident des Stiftungsrats
von Pro Senectute Schweiz für die gute
Zusammenarbeit. François Huber, zu-
ständiger Sektionschef im Bundesamt
für Sozialversicherung, wies auf die Tat-
sache hin, dass die «Rente allein nicht
genügt» - dass es zusätzlich die Dienst-
leistungen und die Facharbeit von Pro

Senectute braucht. Und die St. Galler

Regierungsrätin Kathrin Hilber machte
deutlich, dass es zurzeit gilt, alle Ener-

gie darauf zu richten, die Errungen-
schatten des Sozialstaats zu verteidigen.
Von Pro Senectute wünschte sie sich ei-

ne vermehrte Konzentration auf das

Problem der Vereinsamung von älteren
Menschen.

Viele wichtige Gedanken bestimm-
ten das Stiftungsfest - die Glanzpunkte
setzten jedoch die Seniorinnen und
Senioren selbst: Das Seniorenorchester
St. Gallen unterhielt die Gäste mit be-

schwingten Klängen, und die Seni-
orenbühne St. Gallen gab mit heiteren
Szenen Hinweise auf mögliche Zu-
kunftsszenarien. ATZ

Ferien bei Eiger,
Mönch & Jungfrau
6 Nächte im Doppelzimmer mit

Dusche/WC, Radio, Telefon,
Frühstücksbuffet, Gâste-Apéro,

4-Gang-Abendessen, Dessertbuffet,
kaltes und warmes Buffet.

16 Punkte Gault Millau-Restaurant.
Spezialangebot für Seniorengruppen

R/cbard + Wonne SföcV/'
CH-3872 l/V/Vcfers w/V//n fer/aAren

ßerner Oßer/and/Sc/iwe/z
fe/efon 033 822 07 07
Te/efax 033 822 80 07
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Auf den
Spuren
meines
Lebens

Arbeit an der eigenen Biografie
Ein Kurs für Männer und Frauen
ab etwa 55 Jahren, die ihre eigene
Lebensbiografie besser verstehen
lernen möchten.

Leitung:
Annerös Zwahlen-Nussbaum,
Barbara Hitz

23. bis 25. März 1998
Montag bis Mittwoch

Anmeldung und Auskünfte bei:

Evang.-ref. Landeskirche
Bildung und Gesellschaft
Kurse in Kappel, Hirschengraben 7
8001 Zürich, Telefon 01 258 91 50

HAUS DER STILLE

UND BESINNUNG

KAPPEL

Mobilität
chic und bequem

mit dem

KIWI-

Scooter

Für ältere oder gehbehinderte Personen,

wendig, 3 oder 4 Rad, Ladegerät einge-
baut, Fr. 6920,-inkl. MWSt. Fordern Sie

Unterlagen und Gratisdemo bei Ihnen!

P 0 W ERP I/ S W

Elektromobile
6064 Kerns Tel. 041-660 96 66
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